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Va» aìennlrt sich ie» I. «. Sch» In Bern, nn» »t,
allen Postämtern. 4)6.
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Der neue Schweizerische Republikaner.

Das Monnement für ?S Rummern oder für eIàlK^,'>^ ^
tcllahr ist in Bern « Fr. 5 btz. und ausseriBer,,' /vostfre» 5 Fr. 5 btz. ^
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Samstag, den 29 August igoi. Sechstes Quartal. Den i r Fructidor IX.

Can tonal-Organisations entwürfe
so wk dieselben von den Cantonstagsat-
znngen angenommen und der Regierung
eingesendet worden.

(In vollständigem Auszüge.)

I.
Canton Zug.

(Angenommen von der Cantonstagsatznng zu Zug, am
2aten August iZoi.)

E i n t hcilu ng. Der Canton Zug ist in Gemein-

den eingeiheiir. (Diese sind: Zug, Aclivbürger 622.

Obere geri, A. B. 527. Un t e r e g e r i, A. B.
277. Menzingen, A. B. 587. Baar, A. B.
526. Chamm, A. B. ;i4. H ü nenberg, A. B.
;c>4. R y sch A. B. 152. Wa l ch wy l, A. B. 2l?.
Stein hau sen, A. B. 140

Wahlmethode. Ein Wahlrath, in wel-
chen jede Gemeinde aus roo Activbürgcr ein Mitglied
wählt, und der mithin aug i Gliedern besteht, besezt

aus sich alle Cantonsautoritäten, die gerade eben diese

Zahl betragen, durch offenes Stimmenmehr. So oft
ein Glied m dem Wahlrath abgeht, nennt die Ge.

màde, von welcher der Abgehende erwählt worden

war, ein anderes, dem der Wahlrath seinen Plaz in

einer der Cantonsautoritäten bezeichnet. — Der Wahl-
rath ernennt aus doppeltem Vorschlag der Gemeinden

den Cantonsdeputirtcn ans die allgemeine Tagsatzung.

Er wählt die Gerichtsschreiber. (Der Wahlrath bestimt

auch die Entschädnisse aller Beamten und übrigen An.
gestellten; ' er selbst bezieht keine Entschädigung. Er
wird das in diesem Entwurf Mangelnde ergänzen.)

Cantonsautoritäten: Sie sind folgende:

i. Der Ca nt 0 n s a m m ann. Er hat die Leitung
aller Geschäfte, und den Vorsitz bey allen Cantons-

Autoritäten, ausser beym Cantonscath, wann über

Leitung oder Vollziehung die Rede ist. Er besiegelt

alle öffentliche Acten. Er erwählt bey feder Autorität
seinen Statthalter, der ihn in seiner Abwesenheit ver.
sieht. Er ernennt seinen Sccretair, und zwey Läuffer.
Er bleibt 4 Jahre im Amt, kann während der 4
folgenden nicht mehr gewählt werden; hat aber nach
vollendetem Amt im Cantonsrath Sitz und Stimme,
ohne Entschädnisse so lang er überzählig ist.

Er hat freye Wohnung, und wird überdieß nach

den für seine Verrichtungen im Tariff vom 5. Juli
lgoi den Präsidenten des Bezirks und Cantonsgerichtt
bestimmten Gebühren entschädigt, die so wie jene sei.

nes Secretairs, durch den ersten Wahlrath näher be-

stimt werden sollen.

2. Der Verwaltungsrath. Er besteht au»

7 Gliedern Äe 4 Jahre à Amt bleiben, und jähr.
!lch zum Viertenthcil auStreten, auch neuerdings wähl»

bar sind. — Er besorgt die Erhebung und Vcrthci«

lung der Abgaben, die Verwaltung der Nutionalgüter.

Er entscheidet über Klage» der Bürger gegen die Be»

schlüsse der Gemeindräche. Er hat Aussicht über Erzie.

hungs- und Gesundheitsanstalten. Er legt dem Wahl,
rath jährlich Rechnung ab. Er ernennt einen Ober,
schreibet mit höchstens 8°» Fr. Gehalt. Seine Glieder

beziehen Sitzungsgelder, die der Wahlrath bestimt.

;. Das Klein, oder Schuldengericht.
Es besteht ans 4 Gliedern, von denen jährlich eines

austritt. Sein Präsident ist der Statthalter am Groß,
gericht. Es entscheidet in Schuldstreitigkeiten, über die

Triebrechte in Pfändung und Falliment oder Auffalls»

Sachen. — In Streitfällen die nicht über 60 Fr.
betragen, kann sein Urtheil nicht weiter gezogen wer.
den. Seine Glieder und der Gerichlschreiber werden

durch die im. Tarif vpm 5. Juli 1800 dem Bezirks,

gericht angewiesenen Gebühren entschädigt, die Bench,

tlguttg derselben durch den Wahlrath vorbehalten.

4. Das Grosgericht. Es besteht aus 7 Glie»

dern, die zum vierten Theil jährlich anstreten, und
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nach dem Tarif vom 5- J«li entschädigt werden. Es

Hal in seiner Competenz alles was Ehr, Erb und Eigen

belrist. Wo die streitige Summe 100 Franken nichr
übersteigt, hat keine Appellation statt.

In Criminalfällen bilden das kleine und

große Gericht zusammen und unter dem Vorfitz des

Canlonsammann, ein peinliches Gericht.

5. Das Appellationsgericht bestcht aus

7 Gliedern, die jährlich zum gten Theil austreten und

unter Vorbehalt von Berichtigung, die Gebühren des

itzigen Cantonsgerichts beziehen. Es spricht über die

vom Klein-Groß- und Criminalgericht appellirten Gc-
gensiände in lezter Cantonalinstanz ab.

6. Der Cantonsrath besteht aus; Gliedern
die jährlich zum 4ten Theil (ein und im vierten Jahr
2 Glieder) austreten. Seine Glieder beziehen Sitzungs-
gelder.—Er untersucht die jährlichen Wahlen, und

caßirt dieselben im Fall einer Unregelmäßigkeit. Er
wacht über Ausrechthaltung der Cantonalverfassung und
über das Betragen der öffentlichen Beamten, besonders

über Bestechungen, und hat das Suspenfionsrecht.
Der Cantonsrath berathet mit dem Vcrwaltungs-

rathe die einkommenden Gesetzesvorschläge, correspon-

dirt mit den Cantonen, und entscheidet über die ihm
allenfalls vorzulegenden Streitigkeiten derselben.

Gesetzgebender Rath, 25. Juli.
Fortsetzung.

Die Polizey.CommiKion räth zu folgender Botschaft,
welche angenommen wird:

V. Vollz. Räthe! Sie haben dem gesetzgeb. Rath
eine Vorstellung der Distrikte St. Gallen, Gossan,
Rorschach und Wyl im Cant. Säntis Übermacht, laut
welcher begehrt wird,, daß von den in diesen Bezirken
liegenden St. Gallischen Klostcrgütern in dem ncmlichen
Verhältnisse zu den Gemeindstcuren beygetragen werde,
wie solches unter der ehmaligen Ordnung der Dinge,
kraft ausdrüklicher und wiederholt bestätigter Verträge
geschehen sey. In der zugleich mit aberkaßnen Botschaft
dann fügen Sie die Aeusserung bey: Daß Sie steh we-

gen des Beschlusses vom 14. März i8->i nicht für b?sugt

halten, in dem vorliegenden Falle eine günstige Entschei-
dung zu geben und laden den gesetzgeb. Rath wiederholt
ein, über die Steuerpfiichligkeit der Nationalgütcr zu
den Gemeindsanlagen im Allgemeinen zu entscheiden.

Diesem Antrage zufolge hat der gesetzg. Rath diesen

Gegenstand aufs neue in reift Berathung gezogen z.

allein eben dieselben Bedenken welche ihn am -4 März
kjthm vermocht halten, hierüber keine gesetzliche Vor-
schritt zu treffen, bewegen ihn auch jrzt noch, keine
allgemeinen Gesetze darüber ausgehen zu lassen.

Wenn aber schon der gesetzg. Ralh vorzog, in keine
allgemeine Verordnung eiuzutretten; so lag es doch
keineswegs in seiner Abficht, daß Güter, die jezt der
Nation zugehören, unter der ehmaligen Ordnung der
Dinge aber zu den Gemcindsanlagen ihrer Ortschaften
beytragen mußten, dadurch eine gänzliche Anlagcnfrcy.
heil erhalten sollten, wie jezt aus jenem Beschlusse
scheint hergeleitet werden zu wollen. Er stand viclMhr
und steht noch jezt in den entgegengesehen Begriffen,
baß nämlich sein Nichteintretten, wie es im Commißio.
nalberichl auSdrüklich hieß, keinen Bezug auf diejenigen
Güter sollte haben können die von jeher zu Gemeinds.
anlagen beyzutragen pfiichtig waren.

Weit entfernt also Sie B. V. R. nicht fur befugt
zu halten, in Fällen der Art, wo nämlich die ehcvorige
Beytragspflicht gehörig erwiesen seyn wird, wegen wirk-
licher Leistung dieser Anlagen das Angemessene zu ver.
fügen, will der gesttzg. Rath unter Zurüksciiduug der
odgemeldlen Vorstellung, sie vielmehr bestimmt cinge-
laben und begwältigl haben, zu veranstalten, daß von
solchen Gütern die verhältnißmäßig vormals gebräuchlj.
chen Gcmeindsteuren oder Anlagen bezahlt werden,
jedoch in dem Verstände, daß tie von den Besitzern
solcher Güter bisher geleisteten ausserordentlichen Bey-
träge in Anschlag gebracht und darüber Abrechnung
gepflogen werden soll. Sie belieben also den betreffen-
denBehörden die angemessene Weisung zukamen zu lassen.

So wie aber den Gemeinden hicdurch eine wesent.
liche Erleichterung zuflicssen wird; so darf der gesttzg.
Rath hinwieder auch erwarten, daß die Anlagen der
in diesem Falle sich befindlichen Nationalster nicht
werden übertrieben, sondern auf eine billige und ge-
rechte Weise angeschlagen werden. Auch ohne Sie
B. V. R. darauf aufmerksam zu machen, werden Sie
die zu möglicher Vorbeugung jedes M-ßbrauchs dießorlS
erforderlichen Maßregeln zu treffen belieben.

Der Dccretsvorschlag über die Theilung einiger ge,
mciusamcr Fonds der Bürger von St. Vranchier, Cant.
WalUs, wird in neue Berathung genommen und hierauf
zum Décrété erhoben. (S. dass. S. 4?6).

Dem Gutachten der Militär-Csmmißion gemäß wird
der für das Ministerium des Krieges verlangte neue
Credit von 500,000 Fr. bewilligt.

Das nachfolgende Gutachten der PMey-CommiZisw
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